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(6) Nach Durchführung dieser Bodenreform wird den 
Bauern das Privateigentum an ihrem Boden gewährleistet.

Artikel 25
(1) Alle Bodenschätze, alle wirtschaftlich nutzbaren Na

turkräfte sowie die zu ihrer Nutzbarmachung bestimmten 
Betriebe des Bergbaues, der Eisen- und Stahlerzeugung 
und der Energiewirtschaft sind in Volkseigentum zu über
führen.

(2) Bis dahin untersteht ihre Nutzung der Aufsicht der 
Länder9 und, soweit gesamtdeutsche Interessen in Frage 
kommen, der Aufsicht der Republik.

Artikel 26
(1) Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird über

wacht und jeder Mißbrauch verhütet. Die Wertsteigerung 
des Bodens, die ohne Arbeits- und Kapitalaufwendung für 
das Grundstück entsteht, ist für die Gesamtheit nutzbar zu 
machen.

(2) Jedem Bürger und jeder Familie ist eine gesunde 
und ihren Bedürfnissen entsprechende Wohnung zu si
chern. Opfer des Faschismus, Schwer-Körperbehinderte, 
Kriegsgeschädigte und Umsiedler sind dabei bevorzugt zu 
berücksichtigen.

(3) Die Erhaltung und Förderung der Ertragssicherheit 
der Landwirtschaft wird auch durch Landschaftsgestal
tung und Landschaftspflege gewährleistet.

9. vgl. jetzt das Gesetz über die weitere Demokratisierung des 
Aufbaus und der Arbeitsweise der staatlichen Organe in den 
Ländern der Deutschen Demokratischen Republik vom 23. 7, 1952 
(GBl, S. 613), abgedruckt in Teil I unter Ziff. 6,


